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In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. GRUBER 
'und Genossen am 15 .. 12,,1977 eingebrachten Anfrage Nummer 
1550/J -NR/1977, betreffend Sicherhei t in der WeIser Inn'en
stadt, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Die Bederillen des WeIser Gemeinderates gegen die Auflassung 
des Polizeiwachzimmers Stadtplatz sind mir zur Kenntnis ge
k.ommen ... 

Zu :B"rage 2: 

Die Belassung eines Wachzimmers.im bisherigen Polizeigebäude 
auf dem WeIser Stadtplatz war vorgesehen, doch wurde das 
Gebäude auf Grund eines Beschlusses des WeIser Gemeinderates 
vom 25.10.1977 an eine private Interessentengruppe verkauft 
und die Polizei dadurch praktisch obdachlos. Trotz' intensiver 
Bemühungen ,der Bundespolizeidirektion Wels ist es bisher 
nicht gelungen, mit denneuen GebäudeeigentÜIDern in ein 
Gespräch über eine Neuanmietung zu kommen. Die dadurch be;.. 
dingte Unmöglichkeit der Beibehaltung eines Wachzimmers 
wurde dem Magistrat Wels mit Schreiben der Bundespolizei
direktion Wels vom 21. "11 .1977 mitgeteilt. Hierbei V'mrde auch 

,die weiterhin bestehende gr~ndsätzliche Bereitschaft ZU! 

Einrichtung einer Sicherheitsdienststelle im Stadtkern be
kundet, soferne der Magistrat die hierfür notwendigen Räum
lichkeiten beistellt. 

Zu Frage 3: 
Die derzeitigen Vorkehrullgen für die Sicherheit der Bevölke
rung im Zentrum und im Oaten der Stadt Wels halte ich für 
ausreichend, weil mit der Indienststellung des neuen Wach-
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zimmers Wels-Pernau im Jänner 1978 das ganze Stadtgebiet 

von drei Vollwachzimmern aus polizeilich betreut werden 
kann: das Stadtzentrum durch das Wachzimmer Direktion, 
das Gebiet nördlich der Bahn durch das Wachzimmer Grün
bach und der Osten sowie das Industriegebiet dUrch das 
neue Wachzimmer Wels-Pernau, in dem außerdem ein ständiger 
Funkstreifenstützpunkt eingerichtet wird. 

Wien, am 10.Jänner 1978 
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